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 Gehen Sie wählen . . . 
. . . Ihre Stimme zählt!

27. März 2011

DIE WAHL ZUM
16. LANDTAG 
RHEINLAND-PFALZ

Das Wahlrecht eröffnet unterschiedliche Möglichkeiten:

 Unterstützung durch Hilfspersonen:

 Bei der Stimmabgabe im Wahllokal können Sie sich von ei-
ner Person Ihres Vertrauens unterstützen lassen. Dabei darf 
die Hilfsperson aber nur Ihren Auftrag ausführen. Bei der 
Briefwahl muss sie dieses auf dem Wahlschein an Eides statt 
durch Unterschrift bestätigen. 

 Die Hilfsperson kann für Sie auch die Briefwahlunterlagen 
beantragen und ggf. abholen. Sie müssen sie damit aber je-
weils schriftlich bevollmächtigen.

 Barrierefreies Wählen: 

 Die Verwaltungen teilen frühzeitig in Veröffentlichungen 
oder im Internet mit, welche Wahllokale barrierefrei, also 
ohne Treppen, Absätze und Stufen frei zugänglich, sind.

 Ihr Wahllokal ist nicht barrierefrei! Was tun?

 Sie beantragen bei Ihrer Verwaltung einen Wahlschein. Da-
mit können Sie in einem barrierefreien Wahllokal Ihres Wahl-
kreises wählen. Sie können aber auch Briefwahl beantragen.

 Stimmzettelschablone für Blinde/Sehbehinderte:

 Mit der Schablone können Sie selbstständig und ohne Hilfe 
durch andere Personen Ihre Stimmen abgeben. 

 Die Stimmzettel sind am rechten, oberen Rand gelocht, um die 
Stimmzettel richtig in die Schablone einzulegen. Die Stimm- 
zettelschablone erhalten Sie bei der Geschäftsstelle des Lan-
desblinden- und Sehbehindertenverbandes in Mainz.

Unterstützungsleistungen  
für Menschen mit Behinderungen

 Sie können den Antrag auch persönlich oder per E-Mail 
bei Ihrer Verwaltung stellen! Aufgepasst: Eine telefonische 
Antragstellung ist nicht zulässig!

 Zuständige Verwaltung ist die Verbandsgemeinde, ver-
bandsfreie Gemeinde oder Stadt.

2. Sie erhalten folgende Unterlagen: 

 das Wahlscheinformular und

 die Briefwahlunterlagen mit dem
- Stimmzettel, 
- blauen Wahlumschlag, 
- orangefarbenen Wahlbriefumschlag und 
- Merkblatt zur Durchführung der Briefwahl.

3. Und so geht das mit der Briefwahl: 

 Sie kennzeichnen den Stimmzettel wie im Wahllokal.

 Sie falten den Stimmzettel und stecken ihn in den blauen 
Wahlumschlag (nicht verschließen).

 Sie unterschreiben den Wahlschein.

 Sie stecken den Wahlschein und den blauen Briefumschlag 
in den orangefarbenen Wahlbriefumschlag.

 Sie werfen den Wahlbriefumschlag spätestens am  
24. März 2011 in den Briefkasten oder geben ihn spätes- 
tens am 25. März 2011 bei Ihrer Verwaltung ab. 

Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl 2006 nach Altersgruppen

Landtagswahl in Rheinland-Pfalz
















